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Norm

AuskunftsG NÖ 1988 §1 Abs1;

AuskunftspflichtGG 1987 §1;

B-VG Art20 Abs3;

B-VG Art20 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Bezeichnung der der Regelung durch den Landesgesetzgeber unterliegenden Organe nach § 1 Auskunftsp=ichtGG

ist unter dem Gesichtspunkt der organisatorischen Zurechnung zu sehen, für die die Bestellung und Erhaltung

(Finanzierung) der Organe (Organwalter), nicht aber der Aufgabenbereich maßgebend ist. Für die Auskunftserteilung

durch die zu den Landesorganen im organisatorischen Sinn zählenden Bezirksverwaltungsbehörden ist somit die

Kompetenz des Bundes zur Grundsatzgesetzgebung und der Länder zur Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung

gegeben.
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